
Postfach 2 1 , 1024 Wien  
www.renault-bank-direkt.at

Renault Bank direkt ist ein Service der RCI Banque SA, Niederlassung Österreich, Laaer Berg-Straße 64, A-1 101 Wien
Ort der Zweigniederlassung: Wien · Firmenbuchnummer: FN 367 767i · Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
UID-Nummer: ATU66605667 · DVR-Nummer: 07 1 69 10 Version 1.3, Stand 19.06.2026

Informationsbogen für Einleger

Allgemeine Informationen zur Einlagensicherung

Die Einlagen bei Renault Bank direkt sind gesichert durch:

Sicherungsobergrenze

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren
anderen Personen haben

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts

Währung der Erstattung

Kontaktdaten

Verfahrensablauf

Weitere Informationen

Bestätigung des Empfangs dieser Information durch den Einleger

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (idF auch “FGDR“ genannt)
Es handelt sich dabei um ein gesetzliches Einlagensystem in Frankreich, das als
Einlagensicherung amtlich anerkannt ist. Die Höhe des zur Verfügung 
stehenden Kapitals des FGDR wird von der französischen Regierung festgesetzt 
und regelmäßig überprüft.
Ihre Einlagen bei Renault Bank direkt – dem Zweigniederlassungsangebot der 
RCI Banque SA, Frankreich – sind nach dem Heimstaatprinzip gemäß Art. 14 
Richtlinie 2014/49/EU (DGSD) vom französischen Sicherungssystem FGDR und 
nicht von der österreichischen Einlagensicherung Austria GmbH (ESA) abge-
sichert. § 7 ESAEG setzt diese Regel innerstaatlich um.

€ 100.000,00 pro Einleger und pro Kreditinstitut
Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen 
Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Ein-
lagensicherungssystem entschädigt. Die Deckungssumme beträgt maximal € 
100.000,00 oder den Gegenwert in fremder Währung pro Kreditinstitut. 

Alle Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden addiert – die Summe
unterliegt der Obergrenze von € 100.000,00 pro Einleger. Hält ein Einleger bei-
spielsweise € 90.000,00 in einem Festgeldkontrakt und € 20.000,00 auf
einem Tagesgeldkonto, werden ihm bis zur Obergrenze € 100.000,00 erstattet.

Die Obergrenze von € 100.000,00 gilt für jeden einzelnen Einleger1.

Innerhalb von 7 Arbeitstagen (gemäß § 12 ESAEG; entspricht Art. 8 Abs. 1 RL 
2014/49/EU idgF). 

Euro

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)
65, rue de la Victoire, 75009 Paris, Frankreich
Telefon: +33 158 18 38 08
E-Mail : contact@garantiedesdepots.fr
Website: www.garantiedesdepots.fr

Im Sicherungsfall erfolgt eine direkte Kontaktaufnahme durch den FGDR
hinsichtlich der Auszahlung der Entschädigung.

http://www.garantiedesdepots.fr

Dieser Informationsbogen ist auf der Webseite der Renault Bank direkt 
(www.renault-bank-direkt.at) abrufbar und wird dem Einleger spätestens bei 
Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung ge-
stellt (§ 37a Abs 4 BWG; § 18a Abs 5 FAGG). Der Einleger bestätigt durch aktive 
Bestätigung im Kontoeröffnungsantrag (Checkbox mit Klick-Log) diesen 
Informationsbogen erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben. 

1 Bei Gemeinschaftskonten ist für die Berechnung der erstattungsfähigen Einlagen der einzelnen Einleger der auf jeden Einleger entfallende Anteil zu 
  berücksichtigen, wenn die  Einleger dem Kreditinstitut vor Eintritt des Sicherungsfalls besondere Regelungen für die Aufteilung der Einlagen schriftlich 
     übermittelt haben. Ist dies nicht erfolgt, so sind die  Einlagen des Gemeinschaftskontos zu gleichen Teilen auf die Einleger zu verteilen.
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